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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 648/2013

Urteil vom 4. Februar 2014

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Chaix,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
A.________, und 5 weitere,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Reto T. Annen,
Beschwerdeführer,

gegen

Regierung des Kantons Graubünden,
Graues Haus, Reichsgasse 35, 7001 Chur.

Gegenstand
Bauvorhaben Schanfiggerstrasse,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden, 5. Kammer, vom 9. April
2013.

Sachverhalt:

A.
Am 23. November 2010 genehmigte die Regierung des Kantons Graubünden das ”Auflageprojekt für die Kor-
rektion der Schanfiggerstrasse, Teilstrecke Chur - Arosa, Abschnitt Querverbindung Schanfiggerstrasse (Kilo-
meter 0.00 - 0.85) ” unter Auflagen und mit spezialrechtlichen Bewilligungen. Der neue Strassenabschnitt soll
die Julierstrasse (bzw. Malixerstrasse) mit der Schanfiggerstrasse (bzw. Arosastrasse) verbinden; dadurch soll
eine direkte Verbindung zwischen dem Autobahnanschluss Chur Süd via Südumfahrung zur Schanfiggerstrasse
geschaffen und die Stadt Chur vom Durchgangsverkehr von und nach Arosa entlastet werden.
Die Querverbindung schliesst rund 250 m unterhalb des Araschger-Ranks mit einem T-Anschluss bei Km 2.56
an die Julierstrasse an. Sie überquert die Plessur und den südlichsten Teil des Sandquartiers auf einer neuen,
465 m langen und max. 135 m hohen Bogenbrücke (”Plessurbrücke St. Luzi”) in einer langgezogenen S-Kurve.
Etwa 100 m südöstlich des Känzeli mündet sie bei Km 2.30 in die bestehende Schanfiggerstrasse ein.
Für das Anschlussbauwerk an der Julierstrasse sind umfangreiche Schüttungen erforderlich. Das hierfür erfor-
derliche Schüttmaterial von rund 55’000 m3sollinderDeponieHo f au f demGebietderGemeindeT schiertschen−
Pradengewonnenwerden,dieanschliessendrekultiviertwerdensoll.

B.
GegendiePro jektgenehmigungerhobenA.________undweitereEinsprecherausdemSandquartieram27.Dezember2010gemeinsamBeschwerdeansVerwaltungsgerichtdesKantonsGraubünden.DieBeschwerderichtetesichinsbesonderegegendiepro jektierteLinien f ührungderVerbindungsstrasseundderBrücke.
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Am20.Mai2011wurdedasVer f ahrenau f AntragderRegierungsistiert,umdasPro jekt−dasu.a.mitBundesgeldern f inanziertwerdensoll−
denzuständigenBundesämternzuunterbreiten.
DasBundesamt f ürUmwelt(BAFU)stelltediverseAnträge;u.a.beantragtees,dasAnschlussbauwerkseizuüberprü f enundnachMöglichkeitlandscha f tsverträglicherzugestalten.
DasBundesamt f ürKultur(BAK)gingdavonaus,dassdieneueQuerverbindungnureinemittelschwereBeeinträchtigungdesimInventarderschützenswertenOrtsbilderderSchweiz(ISOS)verzeichnetenOrtsbildsvonChurdarstelleundstimmtedemPro jektgrundsätzlichzu.AllerdingssolltenplanerischeOptimierungen(Brückenkörper,Ent f lechtungresp.BündelungderVerkehrsströme,Terrainveränderungen,Materialisierungen,etc.)sowiediede f initiveGestaltungimvorgesehenenWettbewerbsver f ahrengeklärtwerden;erstanschliessendwerdeeinedetailliertePrü f ungausSichtdesOrts−
undLandscha f tsbildesmöglichsein.EsbehieltdahereineBeurteilungdurchdieEidgenössischenKommissionen f ürNatur−
undHeimatschutz(ENHK)sowieDenkmal p f lege(EKD)zueinemspäterenZeit punktausdrücklichvor.
DasBundesamt f ürStrassen(AST RA)hielt f est,dasshistorischeVerkehrswegevonnationalerBedeutungvorallemau f derlinkenTalseitedurchdasAnschlussbauwerkunddiehier f ürer f orderlichenTerrainveränderungenbetro f f enseien(JulierstrassesowiealterFahrwegChur−
Tie f encastel, InventarhistorischerVerkehrswegederSchweiz[IV S]Nrn.23.2und23.1.1).Esbeantragteu.a.,dieSubstanzwerte(bergseitigeStützmauerderJulierstrasseunterhalbdesAraschger−
Ranks;alterFahrwegöstlichderEinmündungSt.Antönienweg)zuerhalten,soweitdiesimRahmendermassivenGeländeverschiebungenüberhauptnochmöglichsei;ansonstenseienErsatzmassnahmenzurealisierenundau f einebestmöglicheEinpassungderBauwerkeindieLandscha f tzuachten.

C.
DasVerwaltungsgericht f ührteam18.Februar2013einenAugenscheinbeimAraschger−RankundimQuartierSandinChurdurch.Am9.April2013wiesesdieBeschwerdeab.
DagegenhabendieimRubrumgenanntenEinsprecheram25.Juli2013Beschwerdeinö f f entlich−rechtlichenAngelegenheitenansBundesgerichterhoben.Siebeantragen,derange f ochteneEntscheidseiau f zuhebenundesseidasersuchteBauvorhabenabzuweisenunddienachgesuchteBewilligungzuverweigern.EventualiterseidasBaugesuchandenKantonzurÜberarbeitungundNeuau f lagezurückzuweisen.SubeventualiterseidieSacheandieVorinstanzzurNeubeurteilungzurückzuweisen.

D.
DieRegierungunddasVerwaltungsgerichtbeantragen,dieBeschwerdeseiabzuweisen,soweitdarau f einzutretensei.
DasBAFUverweistau f seineStellungnahmeimkantonalenVer f ahren.DamalshabeesdasPro jektausSichtvonNaturundLandscha f t f ürumweltverträglicherachtet,so f erndievonihmzusätzlich f ormuliertenAnträge, insbesondere f üreinelandscha f tsverträglichereAusgestaltungdesAnschlussbauwerks,umgesetztwürden.DaseitherkeineweiterenAbklärungenvorgenommenwordenseien,hängedieUmweltverträglichkeitdesPro jektsdavonab,ob f ürdasAnschlussbauwerk,unterBerücksichtigungvonverkehrs−
undsicherheitstechnischenAspekten,keinelandscha f tsverträglichereAusgestaltungrealisierbarsei.
ImweiterenSchri f tenwechselhaltendieParteienanihrenAnträgen f est.

E.
MitVer f ügungvom11.September2013wurdederBeschwerdeau f schiebendeWirkungzuerkannt.

Erwägungen :

1.
DaalleSachurteilsvoraussetzungenvorliegen, istau f dieBeschwerdeeinzutreten.
MitderBeschwerdeinö f f entlich−rechtlichenAngelegenheitenkanninsbesonderedieVerletzungvonBundesrecht−
einschliesslichÜberschreitungoderMissbrauchdesErmessens−gerügtwerden(Art.95lit.aBGG).DasBundesgerichtwendetdasBundesrechtgrundsätzlichvonAmteswegenan(Art.106Abs.1BGG).DieVerletzungvonGrundrechten(einschliesslichdiewillkürlicheAnwendungvonkantonalemRecht)prü f tesdagegennurinsoweit,alseinesolcheRügeinderBeschwerdevorgebrachtundgenügendbegründetwordenist(Art.106Abs.2BGG).
DasBundesgerichtlegtseinemUrteildenSachverhaltzugrunde,dendieVorinstanz f estgestellthat,so f erndiesernichto f f ensichtlichunrichtigistoderau f einerRechtsverletzungimSinnevonArt.95BGGberuht(Art.105undArt.97Abs.1BGG).NeueTatsachenundBeweismittelkönnennursoweitvorgebrachtwerden,alserstderEntscheidderVorinstanzdazuAnlassgibt(Art.99Abs.1BGG).

2.
DieBeschwerde f ührermachengeltend,dassdiegeplanteBrückesieundandereBewohnerdesQuartiersSandstarkbeeinträchtigenwerde :
Au f grunddesbedeutendenSchattenwur f sentziehesiedemQuartierLicht;dieLärmimmissionendurchdenBrückenverkehrseienerheblich,undesbestehedieGe f ahrvonherunter f allendenGegenständen jederArt.SchliesslichkönnederHangdirektüberdemQuartierdurchdieBauarbeitenunddiegeplanteRodungvonSchutzwalddestabilisiertwerden.WeitereEingri f f edrohten,wenndieBrückealsDurchlau f trägerbrückemitsenkrechtenP f eilernrealisiertwerde;dieseVarianteseivonderRegierungausdrücklichvorbehaltenworden.DasPro jektbedeutedahereinenschwerenEingri f f indasEigentumderBeschwerde f ührer.Dieserseinurverhältnismässig,wenneskeinezumindestgleichgeeignete,wenigerinprivateRechteeingrei f endeLinien f ührunggebe.
DieBeschwerde f ührerrügen,dassalternativeLinien f ührungenüberunbewohntemGebietnichtseriösgeprü f twordenseien.DieVariantenstudievomJuni2006unddertechnischeBerichtdesTie f bauamtsGraubündenvomApril2008hätteneinzigdenAusbauderSchan f iggerstrassealsAlternativeberücksichtigt.Linien f ührungen f üreineweitersüdöstlichverlau f endeQuerverbindung(Varianten3und4)seiennurmarginalangesprochenundumschriebenworden.
DieBeschwerde f ührersindderAu f f assung,dasseineetwasweitertalau f wärtsgelegeneBrückeüberunbewohntemGebietnichtwesentlichteurerundausSichtvonOrtsbildschutz,NaturundLandscha f tvorteilha f terwärealsdiegenehmigteLinien f ührung.DieBrückenp f eilerkämenweitervonChurent f erntzustehen,näherzumMeiersboden,wosichbereitseineZivilschutzanlageundeinSchiessplatzbe f inden.DieseVariantehättedahervertie f tabgeklärtwerdenmüssen.
Sieberu f ensichau f einbereitsimJahr1972geplantesund1974vomGrossenRatgenehmigtesPro jekteinerDurchlau f trägerbrückezwischendemAraschger−
RankundBrandacker(imFolgenden : Pro jekt1972),dessenLinien f ührunginetwader jenigenderVariante4entsprochenhabe.DieP f eilerderDurchlau f trägerbrückeseienzwarmassiveralsdie jenigenderBogenbrücke;dagegenbenötigediesemehrereP f eilerundihreErstellungseiganzgenerellau f wendiger.DieBeschwerde f ührerschätzendieKostenbeiderBrückenau f rundFr.60.5Mio.,d.h.etwagleichhoch.Siebemängeln,dasssichderKantondarau f beschränkthabe, ihreAus f ührungenzukritisieren,anstattselbst f undierteBerechnungenundVergleicheanzustellen.

3.
DasVerwaltungsgerichthielt f est,dassdievondenBeschwerde f ührernbevorzugteVarianteeinegeradeDurchlau f trägerbrücke,diagonalzurTalachse,er f ordere.DieseQuerverbindungwäredeutlichlänger, überqueredenTalgrundhöherunddieQuerschnittsabmessungendesBrückenkastenssowiederP f eiler f ielenwesentlichmassiveraus.EswärendeshalbnebstnegativenAuswirkungenau f dieAnliegendesNatur−
undLandscha f tsschutzesauchdeutlichhöhereKostenzuerwarten.Zudembehinderedieau f derrechtenTalseitebe f indlicheHochspannungsleitungdieErstellungderBrückeundschränkedenGestaltungsspielraumein.
Dasange f ochtenePro jektüberqueredagegendasTalanderengstenStellezwischenKänzeliundAraschger−RankundüberspanneesmiteinerBogenbrückeingrosszügigerundeleganterWeise,ohneTalgrundundPlessurzuberühren.Au f grundderS−
f örmiggeschwungenenLinien f ührungkönnedieBrückeandenWiderlagern f ixiertwerden,daLängenänderungen(z.B.in f olgeTemperaturschwankungen)durchelastischeVer f ormungendesBrückenträgersinQuerrichtungau f genommenwerdenkönnten,sodassdieKrä f tenichtübermassiveP f eilerindenUntergrundabgetragenwerdenmüssten.DieslassedenBaueinesschlankenRückenbauwerkszu.DasselbestatischePrinzipgelte f üreineDurchlau f trägerbrückemitderLinien f ührunggemässAu f lagepro jekt, f allsdieserBrückentypsichimWettbewerbalsbesteLösungerweisensollte.EinegeradeDurchlau f trägerbrückeindenRaumBrandackermüsstedagegenanihrenEndenverschiebbargelagertundmitFahrbahnübergängenausgebildetwerden;horizontalau f denBrückenträgerwirkendeKrä f temüsstenüberdiehohenP f eilerabgetragenwerden,wasmassiveBauwerksabmessungenzurFolgehätte.
DasVerwaltungsgerichträumteein,dasssichdieStudiendesTie f bauamtsau f konzeptionelleundtechnischeErwägungenkonzentrierthätten;darausdür f eabernichtgeschlossenwerden,dassdieEinschränkungprivaterInteressendurchdiegewählteLinien f ührunginderInteressenabwägungderRegierungnichtberücksichtigtwordensei.SowerdeimtechnischenBerichtvomJuni2006erwähnt,dasssichunterdergeplantenSt.LuzibrückeeinigeHäuserdesQuartiersSandau f einermittlerenHöhevonrund610bis615m.ü.M.be f inden;dieFahrbahnderBrückeliegeindiesemBereichau f einerHöhevonrund740m.ü.M.,rund125mhöher,weshalbdieWahrnehmbarkeitderBrückeimQuartiergeringsei.AuchseienprivateInteressenimUV BbeidenAus f ührungenzudenLärmimmissionenoderzumSchattenwur f berücksichtigtworden.
Zusammen f assendkamdasVerwaltungsgerichtzumErgebnis,dassdiegewählteLinien f ührungmitderBogenbrücken f ormsichsowohlaustechnischenundKostengründen,aberauchunterdemAspektdesOrtsbild−
unddesLandscha f tsschutzesalsdieklarbesteVarianteerweise.DieRegierunghabedieverschiedenenö f f entlichenInteressenanderErstellungderneuenQuerverbindunganderengstenStelledesTalesgemässVariante1gegenüberdenprivatenInteressenderBeschwerde f ührerhöhergewichtendür f en.

4.
Ange f ochtenisteinStrassenplan,d.h.einSondernutzungsplan,derdieLinien f ührungderneuenQuerverbindungundihreDimensionen f estlegt;eristGrundlage f ürdieDetail pro jektierung, inder−
au f derGrundlageeinesArchitekturwettbewerbs−dieoptimaleBrücken f ormermitteltundweitereMassnahmen(u.a.Lärmschutz,NHG−
Ersatzmassnahmen) f estgelegtwerdensollen.DadieStrassemitBundesmittelnerstelltwerdensoll,handeltessichumeineBundesau f gabegemässArt.2Abs.2desBundesgesetzesvom1.Juli1966überdenNatur−
undHeimatschutz(NHG,SR451).
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4.1.DieStrassenplanungsetzteineum f assendeInteressenabwägungvoraus,beideru.a.auchgeprü f twerdenmuss,welcheAlternativenundVarianteninBetracht f allen(Art.2Abs.1lit.bderRaumplanungsverordnungvom28.Juni2000[RPV ;SR700.1]).DieseAn f orderungergibtsichauchausArt.3NHG(BGE137II266E.4S.275mitHinweisen)sowieausdemEr f ordernisderStandortgebundenheitdesWerks f ürdiemitdemStrassenbauer f orderlicheRodung(Art.5Abs.2lit.adesBundesgesetzesüberdenWaldvom4.Oktober1991[WaG;SR921.0])undtechnischeEingri f f einschützenswerteBiotope(Art.18Abs.1terNHGi.V.m.Art.14Abs.6derVerordnungüberdenNatur−
undHeimatschutzvom16.Januar1991[NHV ;SR451.1]).Dabeiistinsbesonderezuprü f en,obandere,Landscha f tbzw.WaldundUmweltschonendereStandortebzw.Strecken f ührungenvorhandensind(Urteil1A.191/2003vom1.Juli2004E.6, in :
URP2004S.622;RDAF2005IS.619).DieBehördeistallerdingsnurverp f lichtet,ernstha f tinBetracht f allendeVariantennäherzuprü f en;Varianten,diegewichtigeNachteileoderkeinewesentlichenVorteileau f weisen,könnenbereitsau f grundeinersummarischenPrü f ungausgeschiedenwerden(BGE139II499E.7.3.1S.516).

4.2.ImMärz2006erstelltedaskantonaleTie f bauamtdieStudie′′QuerverbindungSchan f iggerstrasseChur,StudieSt.Luzibrücke′′.DarinwurdeninsgesamtvierLinien f ührungsvarianteninBetrachtgezogen :

−Variante1 : AnschlussandieJulierstrassemitT −Knotenau f derHöhevonca.730m.ü.M.,ÜberquerungdesTalsineinerS−
Kurvemit2%SteigungundÜbergangau f dieSchan f iggerstrassewenigoberhalbdesKänzelismiteinemRadiusvonca.120m(Höhe :
ca.135m;Länge : ca.480m);
−Variante2 : AnschlussandieJulierstrassemiteinemKreiselbeimAraschger−Rankau f derHöhevon756m.ü.M.,direkte, f astgeradlinigeÜberquerungdesTalsmit3.9%Ge f älleundAnschlussandieSchan f iggerstrassemiteinemKreiselbeimKänzeli(Höhe :
ca.145m;Länge : ca.455m);
−Variante3 : AnschlussandieJulierstrassemiteinemKreiselbeimAraschger−Rankau f derHöhevon756m.ü.M.,ÜberquerungdesTalsmehroderwenigerparallelzurHochspannungsleitungmit3.5%SteigungundÜbergangau f dieSchan f iggerstrasseimBrandackermiteinemRadiusvonca.80m(Höhe :
ca.155m;Länge : ca.575m);

−Variante4 : AnschlussandieJulierstrassemitT −Knotenau f derHöhevonca.730m.ü.M.,ÜberquerungdesTalsmehroderwenigerparallelzurHochspannungsleitungineinergestrecktenS−
Kurvemit6.3%SteigungundÜbergangau f dieSchan f iggerstrasseimBrandackermiteinemRadiusvonca.80m(Höhe :
ca.145m;Länge : ca.605m).

Nähergeprü f twurdenlediglichdieVarianten1und2,diebeideüberdasQuartierSandverlau f en.Dieweitersüdöstlichverlau f endenVarianten3und4wurdenmit f olgenderBegründung(S.6)ausgeschieden :

′′Auswirtscha f tlichenErwägungenisteineeherkurzeBrückezubevorzugen.DieVarianten3und4,dieimBrandackerandieSchan f iggerstrasseanschliessen,sinddeutlichlängerundzumTeilauchhöherüberdemTalgrundalsdieVarianten1und2.Sieverlau f enau f derrechtenTalseiteinunmittelbarerNähederHochspannungsleitung,wasdenGestaltungsspielraumeinschränktundmiterheblichenBehinderungenbeiderBauaus f ührungverbundenist.DadiesebeidenVariantensonstkeineechtenVorteileau f weisen,stehensienichtmehrimVordergrundundwerdenvorläu f ignichtweiterbearbeitet.′′

DieStudiekamzumErgebnis,dasssichdieLinien f ührungsvariante1miteinerBogenbrückesowohltechnischalsauchgestalterischalsklarbestesKonzept f ürdieSt.Luzibrückeherausgestellthabe(S.9).InderVariantenstudie′′Zweckmässigkeitsbeurteilung′′vomJuni2006wurdedahernurdieseVariantemitder jenigendesAusbausderbestehendenSchan f iggerstrasseverglichenundalszweckmässigsteLösungbeurteilt.

4.3.ImFolgenden(E.5)sindzunächstdieNachteiledesgewähltenPro jekts f ürdieBeschwerde f ührerzuprü f en,derenParzellensichz.T.unmittelbarunterodernebendergeplantenBrückebe f inden.ImAnschlussdaransinddieVor−
undNachteiledesgenehmigtenPro jektsden jenigenderVariantenüberunbewohntemGebietgegenüberzustellen(E.6),umzuprü f en,obeineLinien f ührungweitersüdöstlich(talau f wärts)ernstha f tinBetracht f älltoder−
wiegeschehen−mitsummarischerBegründungausgeschiedenwerdendur f te.

5.
DiegeplanteBrückesollrund125moberhalbdesimTalgrundliegendenWohnquartiersSand(Wohnzone3)verlau f en.DerUV BkommtzumErgebnis,dassdiePlanungswerte f ürStrassenverkehrslärmderEmp f indlichkeitsstu f eIIeingehaltenwerden(vgl.UV BS.63)unddasange f ochtenePro jektkeinenbedeutendenEin f lussau f dieLu f tsituationimbetrachtetenRaumhabe(UV BS.76).

5.1.ImVordergrundstehendaherdienegativenImmissionenderBrücke f ürdasQuartier,d.h.derEntzugvonLichtdurchSchattenwur f .ImUV B(Anh.6.3.1−
6.3.3)wirddieBeschattungszeit proTag− jenachJahreszeit−au f 10bismaximal40minproTagbezi f f ert.DieBeschwerde f ührererachtendiesalserheblich,weildietäglicheSonnenscheindauerandenkürzestenTagenimJahrnurlediglicheineinhalbbiszweiStundenbetrage,sodassvoneinemLichtentzugvon25%bismaximal33%auszugehensei.
DieRegierungbestreitetdies.SiereichteineTabelleein,wonachdieBeschattungszeitamkürzestenTag(21.Dezember)beieinerSonnenscheindauervon2h40minlediglich5Minutendauere,unddielängsteBeschattungszeitimSommerhalb jahrzuverzeichnensei.DemwidersprechendieBeschwerde f ührergestütztau f einevonihneninAu f traggegebeneSonnenstudie.DanachdaueredieBeschattung f ürdasWohnhausderBeschwerde f ührerin5am21.Dezember46Minuten(von11.39bis12.25Uhr).
DaessichbeibeidenStudienumNovenhandelt,dieschonimverwaltungsgerichtlichenVer f ahrenhättenbeigebrachtwerdenkönnen,sindsieimvorliegendenVer f ahrennichtzuberücksichtigen(Art.99Abs.1BGG);siehättenimÜbrigenkeinenEin f lussau f denAusgangdesVer f ahrens.Vielmehrist−
wieimange f ochtenenEntscheid−vondenFeststellungendesUV Bauszugehen.EineBeschattungsdauervon10bis40MinutenstelltimengenPlessurtal, indemdieSonneneinstrahlungohnehingeringist,einenichtunerheblicheBeeinträchtigungderInteressenderBeschwerde f ührerdar.

5.2.Diesebe f ürchtenweiter,dassGegenständevonderBrücke,aus125mHöhe,au f sieherab f allenkönnten.Sierügen,dassdienotwendigenSchutzvorkehren(z.B.ErhöhungderLeitmauern,NetzegegenSuizidversuche)indiePhasederDetail pro jektierungverschobenwordenseien.
Dasau f gelegtePro jektsiehtalsäusserenFahrbahnabschlussundAbirrschutzau f beidenSeitenderBrückeeineLeitmauervor(TechnischerBericht2008Zi f f .3.7.1S.11).DerUV B(S.88)gehtdavonaus,dassdamitnichtnurdasAbstürzenvonPersonenwagen,sondernauchvonLastwagenoderBussenverhindertwerdenkönne.DieRegierungverweistau f Zi f f .3lit.hS.101desGenehmigungsbeschlusses,wonachdieSicherheitsvorkehrungenimDetail pro jektierungsver f ahrennochergänztwürden.
DamitwurdezumindestdiewichtigsteSchutzmassnahme(Leitmauern)bereitsimAu f lagever f ahrenvorgesehen.DadieweiterenMassnahmen(z.B.NetzeoderGitter)vonderGestaltungderBrückeabhängen,erscheinteszulässig,sieinsDetail pro jektierungsver f ahrenzuverweisen.AllerdingsistdenBeschwerde f ührernzuzustimmen,dassdieUn f allge f ahrnievollständigausgeschlossenwerdenkann.ZudemkönnenbeieinerFallhöhevon125mbereitskleineherab f allendeGegenstände(z.B.Eiszap f en)ge f ährlichwerden.Esistdahernachvollziehbar,dasssichzumindestdieunmittelbarunterbzw.nebenderBrückewohnendenBeschwerde f ührerbedroht f ühlenunddurchdieseimmaterielleImmissioninihremWohngenussbeeinträchtigtwerden.

5.3.DieBeschwerde f ührer f ürchten f ernereineDestabilisierungdesOsthangsoberhalbihrerHäuserdurchdieBauarbeitenunddiegeplanteRodung.DasVerwaltungsgerichthieltgestütztau f dengeologischenBerichtderB.________AGvom28.Juni2007(imFolgenden :
GeologischerBericht;Zi f f er6.2S.21) f est,dassderOsthangstabilsei.DieBeschwerde f ührerlegennichtdar, inwie f erndieseFeststellungunrichtigsei.
ProblematischerscheintvielmehrdieStabilitätdesWesthangs(RutschzungeAraschger−Rank)imBereichdesAnschlussesandieJulierstrasse.DadiesernichtunmittelbarüberdenHäusernderBeschwerde f ührerliegt,sondernoberhalbdesKrematoriums, istau f diesenAspektbeimVariantenvergleicheinzugehen(vgl.untenE.6.6).

5.4.ImLanderwerbsplanwurdenzweiBau f ensterimTalausgeschieden,daruntereinesau f derParzelledesBeschwerde f ührers6.DieseswirdlautGenehmigungsbeschluss(S.82Zi f f .25.6)lediglichprovisorisch f ürBauinstallationenbenötigt;erweisesichimLau f desWettbewerbseineDurchlau f trägerbrückealsbesteLösung,sodassP f eilerinderTalsohleer f orderlichseien,müsstedasAu f lagepro jektgeändertundeinneuesAu f lagever f ahrendurchge f ührtwerden.ImvorliegendenVer f ahrenistdaherlediglichvoneinertemporärenBeanspruchungdesGrundstücksdesBeschwerde f ührers6auszugehen,dienichtallzuschwerinsGewicht f ällt.

5.5.Zusammen f assendwerdendieBeschwerde f ührervorallemdurchdenSchattenwur f unddieGe f ahrherab f allenderGegenständebeeinträchtigt.DabeihandeltessichuminsGewicht f allendeNachteile,diebeiderInteressenabwägungzuberücksichtigenwaren.Dagegensindsienichtsogewichtig,dasssiepersediegewählteLinien f ührungausschliessenwürden.

6.
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Zuprü f enistdaher,obVariantenmiteinerweitertalau f wärts(südöstlicher)verlau f endenHochbrückeüberunbewohntemGebietwesentlicheNachteileundkeineVorteilegegenüberdergewähltenLinien f ührungau f weisen,sodassessichrecht f ertigte,siebereitsineinem f rühenStadiumderPlanungauszuscheiden.DasAu f lagepro jekt1972isteinmöglichesBeispieleinersolchenVarianteundkanninsoweitherangezogenwerden.DagegenstehtdasdamalsgeplantePro jektnichtalssolcheszurDebattebzw.zurAuswahl :
SollteeinesüdöstlichereLinien f ührungernstha f tinBetracht f allen,müsstenhier f ürvertie f tePlanstudienunterBerücksichtigungdesheutigenStandsderTechnikundderheutigenAn f orderungenaneinStrassenpro jekterstelltwerden.

6.1.DasPro jekt1972saheineDurchlau f trägerbrückevor.ObeineandereBrückenkonstruktionandieserStellemöglichwäre(z.B.eineBogenbrücke),wurdevomTie f bauamtimVariantenvergleich2006nichtnähergeprü f t.DieBeschwerde f ührerhabenerstmalsinihrerReplikvorBundesgerichtgeltendgemacht,dassauchweitertalau f wärtseineBogenbrückemöglichwäre,weshalbkeineFeststellungendesVerwaltungsgerichtszudieserFragevorliegen.ImFolgendenistdaher f ürdenVariantenvergleich(zumindestvorläu f ig)vonderVarianteeinerDurchlau f trägerbrückeauszugehen.

6.2.VergleichtmandieAu f lagepro jekte1972und2008,sowardie1972geplante′′HochbrückePlessur′′mit490mLängenurrund5%längeralsdieheutegeplanteBogenbrückevon465m.RechnetmandasdamalsvorgeseheneZu f ahrtsviaduktvon85mLängehinzu,ergibtsicheineGesamtlängevonrund575m,d.h.eineMehrlängevonrund100m.Die1972geplanteBrückewarrund10mhöheralsdieheutegeplanteBogenbrücke.
DasAu f lagepro jekt1972sahzweiP f eilerimTalgrundvon129mbzw.135mHöhevor.DiesesolltenunmittelbarhinterdemElektrizitätswerksowieamgegenüberliegendenbewaldetenTalhangzustehenkommen(vgl.Au f lagepro jekt1972,Längsschnitt1 :
1000undBaulinienplan1 : 1000).DamitdieBrückenichtzumassiverscheine,warendieP f eileralso f f eneRahmenpro f ilekonzipiert,derenQuerschnittsichauszweiHohlkästenvon je6.40mLängeund1.60mBreitezusammensetzte,mitWändenvon40und50cmDicke(TechnischerBericht1972S.3).DieseKonstruktionsweisewurdeauchalsbesonderswirtscha f tlichangesehen,weileinLehrgerüstent f alleunddieSchalungskostenau f einMinimumreduziertwürden(TechnischerBericht1972S.1).
DerFahrbahnträgerdesPro jekts1972variiertezwischen2.3mund5.2m,währendder jenigederBogenbrückedurchgehend2mbetragensoll.Au f grundderS−
f örmiggeschwungenenLinien f ührungkanndieBrückedesAu f lagepro jekts2008andenWiderlagern f ixiertwerden(vgl.obenE.3),währendimPro jekt1972vorgesehenwar,dieWiderlagermithorizontalverschieblichenTe f longleitlagernauszurüsten(TechnischerBericht1972,S.3).
DieKostenderBrückewurden1972au f 7,6Mio.Frankengeschätztund−mitFr.1′560.−−prom2 - als günstig er-
achtet (Technischer Bericht S. 4). Die Gesamtkosten (zusammen mit den Zufahrten) sollten rund 12 Mio. Fran-
ken betragen.

6.3. Es ist den Vorinstanzen einzuräumen, dass der damalige Kostenvoranschlag überholt ist und daher nicht
ohne Weiteres mit dem Kostenvoranschlag für das angefochtene Projekt verglichen werden kann (Fr. 58 Mio.
gemäss Kostenschätzung vom April 2008). Dennoch ist aufgrund der Vorarbeiten von 1972 davon auszugehen,
dass eine Brücke mit der Linienführung gemäss Variante 4 technisch und wirtschaftlich machbar wäre. Sie wäre
jedoch länger und höher und - aufgrund der Pfeiler im Talgrund - massiver als die projektierte Bogenbrücke an
der engsten Talstelle. Dies spricht für die 2008 gewählte Linienführung.
Allerdings käme die Brücke weiter talaufwärts, in grösserer Entfernung zur Stadt Chur zu stehen. Es lässt sich
aufgrund der Akten nicht beurteilen, ob eine etwas höhere, längere und massivere Brücke an dieser Stelle den
Blick auf oder aus der Altstadt von Chur (bzw. von und auf andere wichtige Standorte) stärker beeinträchtigen
würde als das heutige Projekt. Dies deckt sich mit der Einschätzung des ANU in seinem Beurteilungsbericht
vom 18. Juli 2008 (S. 7) : Es hielt fest, dass es beim Variantenvergleich nicht konsultiert worden sei und anhand
der vorliegenden Unterlagen nicht beurteilt werden könne, ob landschaftsschonendere Varianten bestünden
oder nicht. Es beantragte daher, die Lage der Brücke im Einvernehmen mit dem ANU zu überprüfen und zu
optimieren.
Unklar sind auch die Auswirkungen einer weiter talaufwärts liegenden Durchlaufträgerbrücke auf die Beschat-
tung des Quartiers Sand: Im Genehmigungsentscheid vermutete die Regierung (S. 9), dass die Beschattung
aufgrund der massiveren Konstruktion noch intensiver sein könnte als beim heutigen Projekt. Allerdings wur-
den hierzu keine Studien durchgeführt; weder im verwaltungsgerichtlichen Urteil noch in den Auflageakten
1972 finden sich Feststellungen zu dieser Frage.
Die Nähe zur Hochspannungsleitung bedeutet einen Nachteil bei der Erstellung der Brücke. Raumplanerisch
ist dagegen die Bündelung von Infrastrukturanlagen grundsätzlich positiv zu werten (Urteil 1C 560/2010 vom
14. Juli 2011 E. 5.3 in: URP 2012 S. 27 E. 5.3 mit Hinweis auf das Landschaftskonzept Schweiz des BUWAL
1999 S. 13). Könnte die Hochspannungsleitung in oder unter dem Brückenkörper verkabelt werden, würde dies
das Plessurtal entlasten und wäre aus Sicht des Landschaftsschutzes von Vorteil. Allerdings wäre dies mit nicht
unerheblichen Zusatzkosten verbunden.
Als Zwischenergebnis ist festhalten, dass die gewählte Linienführung über bewohntem Gebiet Vorteile gege-
nüber einer Linienführung weiter talaufwärts für den Bau der Brücke aufweist (geringere Länge und Höhe, sta-
tische Vorteile, keine Pfeiler im Talgrund). Dagegen lassen sich die Auswirkungen alternativer Linienführungen
für den Ortsbild- und Landschaftsschutz sowie den Schattenwurf für das Quartier Sand aufgrund der Unterla-
gen kaum beurteilen.
Im Folgenden sind noch die Anschlussbauwerke auf der rechten (E. 6.4) und linken Talseite (E. 6.5) sowie die
geologischen Verhältnisse (E. 6.6) in den Vergleich miteinzubeziehen.

6.4. Das Auflageprojekt 2008 sieht an der rechten Talseite (Richtung Arosa) eine Verbreiterung der Schan-
figgerstrasse mit dem Lehnenviadukt Nasstobel vor. Dieses erfordert aufgrund des steilen Geländes mit Fels-
rippen umfangreiche bauliche Massnahmen (Pfeiler und Felsabträge) und grössere Rodungen (vgl. UVB S.
33). In diesem Bereich werden Buchen- und Eichenwälder von hoher floristischer Schutzwürdigkeit betroffen
(UVB S. 47 f.). Besonders schutzwürdig ist das auf einem Felsband an der Schanfiggerstrasse vorkommende
Dorycnium germanicum (Deutscher Backenklee), das in der Roten Liste als gefährdete Art aufgeführt ist. Laut
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Genehmigungsentscheid (S. 27 f. und Auflage 2c S. 99) ist dieser Standort wenn möglich zu erhalten; falls dies
technisch nicht oder nur mit unverhältnismässigen Aufwand möglich sein sollte, seien die nötigen Ersatzmass-
nahmen zu treffen.
Im Auflageprojekt 1972 erfolgt der Anschluss an die Schanfiggerstrasse rund 500 m weiter südöstlich, sodass
die genannten Biotope nicht berührt würden. Allerdings könnten schutzwürdige Biotope im Bereich des Zu-
fahrtsviadukts bzw. der Brücke an der rechten Talflanke betroffen sein; dies wurde bislang nicht untersucht. Das
ANU geht davon aus, dass talaufwärts zunehmend intaktere und auch ökologisch wertvollere Geländekammern
betroffen wären, weshalb eine Verschiebung talaufwärts landschaftlich und naturkundlich nicht unproblema-
tisch wäre (Beurteilungsbericht S. 7).

6.5. Im Folgenden sind noch die Anschlussbauwerke an die Julierstrasse auf der linken Talseite zu verglei-
chen.

6.5.1. Das angefochtene Projekt (2008) sieht einen Anschluss der Schanfigger- an die Julierstrasse in Form
eines rechtwinkligen T-Anschlusses vor. Ursprünglich sollte der Einlenker mit einer Trenninsel und einem
Linksabbiegestreifen in Richtung Lenzerheide ausgeführt werden (Technischer Bericht S. 9 Ziff. 3.4.1); im
Genehmigungsentscheid wurde jedoch auf Antrag der Kantonspolizei auf die Linksabbiegespur verzichtet (S.
41 f. und Disp.-Ziff. 3 lit. b S. 100). Für den Verkehr von Chur nach Arosa ist eine separate Abzweigespur
geplant, die 40 m oberhalb des T-Knotens die Julierstrasse niveaufrei unterquert und vor der St. Luzibrücke
in die Querverbindung einmündet. Der bestehende St. Hilarienweg soll in eine Unterführung verlegt werden.
Die Höhenlage der heutigen Julierstrasse und die aus Sicherheitsgründen notwendigen Geometrien bedingen
eine Verschiebung des heutigen Strassentrassees nach Osten, was umfangreiche Materialaufschüttungen (bis
zu 12 m über dem heutigen Terrain) erfordert (vgl. UVB S. 31) und mit Eingriffen in die Substanz von zwei
historischen Verkehrswegen verbunden ist (vgl. oben, Stellungnahme des ASTRA). Auf einer Strecke von 60
m sind bis zu 3.5 m hohe Stützmauern erforderlich.
Der UVB (S. 31 f.) beurteilt dieses Anschlussbauwerk als erhebliche landschaftliche Beeinträchtigung: Das
grosse Bauwerk verändere den oberen Teil der heute weitgehend intakten Landschaftskammer erheblich; dies
sei vom Hof, der alten Schanfiggerstrasse und von exponierten Stellen an Wanderwegen der westlichen Flan-
ke des Mittenbergs, aber auch vom Araschger-Rank aus, gut wahrnehmbar. Der Anschluss mit den Gelände-
veränderungen werde auch die heute noch weitgehend intakte Sicht auf Chur, die Altstadt, und den Hof vom
Araschger-Rank aus erheblich verändern.
Das BAFU, das ANU und zahlreiche Einsprecher (darunter die Stadt Chur, Pro Natura und der WWF) kritisier-
ten das komplexe Anschlussbauwerk mit seinen Strassenführungen auf verschiedenen Niveaus als erheblichen
und optisch sehr prägnanten landschaftlichen Eingriff. Sie beantragten, der Anschluss sei wenn möglich einfa-
cher und landschaftsverträglicher zu gestalten.
Die Regierung hielt im Genehmigungsbeschluss sowie (nach der Stellungnahme der Bundesbehörden) mit
Beschluss vom 8. Mai 2012 am Auflageprojekt fest und lehnte Anschlussvarianten mit weniger Landbean-
spruchung aus Gründen der Verkehrstechnik und -sicherheit ab. Insbesondere biete der niveaufreie Abzweiger
beim Anschluss Schanfiggerstrasse von Chur nach Arosa anstelle einer Linksabbiegespur eine deutlich erhöhte
Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer. Ein Verkehrskreisel würde zwar etwas weniger Verkehrsfläche bean-
spruchen; aufgrund der Neigung des Geländes von 10 % und mehr würde er jedoch, vor allem im Winter, eine
permanente Unfall-Falle darstellen.

6.5.2. Im Projekt 1972 war das Anschlusswerk etwas weiter südwestlich, aber ebenfalls unterhalb des Araschger-
Rank vorgesehen. Die Brücke (bzw. die Schanfiggerstrasse) sollte mittels einer Überführung an die Julierstras-
se angeschlossen werden, die den Verkehr in beide Richtungen aufgenommen hätte. Der St. Hilarienweg sollte
nicht verlegt, sondern lediglich von der Julierstrasse überquert werden. Das Anschlussbauwerk war somit sehr
viel einfacher gestaltet und beanspruchte weniger Land und Terrainveränderungen als das Projekt 2008.
Allerdings ist ungewiss, ob das damalige Projekt noch den heutigen Anforderungen an die Verkehrssicherheit
entsprechen würde, da der Verkehr von Arosa in Richtung Chur links in die Julierstrasse einbiegen und dabei
die Fahrbahn überqueren müsste (vgl. Auflageprojekt 1972, Signalisationsplan). Die Frage, wie der Anschluss
aus heutiger verkehrstechnischer Sicht verbessert werden könnte und welche Folgen dies für die Landschaft
hätte, wurde von den Vorinstanzen nicht geprüft.
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6.5.3. Zwei der vier ursprünglich in Betracht gezogenen, aber nicht weiter verfolgten Varianten (Varianten
2 und 3) sahen den Anschluss an die Julierstrasse mit einem Kreisel beim Araschger-Rank vor. An dieser Stel-
le zweigt heute die Strasse nach Tschiertschen ab; die Julierstrasse beschreibt hier eine Haarnadelkurve. Das
Gelände ist hier flacher, so dass vermutlich ein Kreisel ohne übermässige Steigungen realisiert werden könnte.
Dies hätte zur Folge, dass die Julierstrasse und die St. Hilarienstrasse unterhalb des Araschger-Ranks nicht
verlegt werden müssten und auf eine separate Abbiegespur für den Verkehr von Chur nach Arosa verzichtet
werden könnte; dadurch würden der Landverbrauch und die Aufschüttungen erheblich verringert. Dieser Vor-
teil der Varianten 2 und 3 wurde beim Variantenvergleich zu Unrecht nicht berücksichtigt.
Zwar vertrat die Regierung im Genehmigungsentscheid (S. 66 Ziff. 21 zur Einsprache von Pro Natura) die
Auffassung, dass ein Anschlussbauwerk beim Araschger-Rank sehr markant in Erscheinung treten würde; dies
wurde allerdings nicht (mit Studien etc.) substanziert.
Ein Anschluss im stabilien Moränengebiet am Araschger-Rank (vgl. Anh. 1 zum Geologischen Bericht) hätte
auch aus geologischer Sicht Vorteile, wie im Folgenden darzulegen sein wird.

6.6. Gemäss dem Geologischen Bericht (S. 4 Ziff. 3.1.1) besteht die linksseitige Talterrasse über der Ples-
surschlucht aus einer meist kiesigen Obermoräne, die den Bündnerschieferfels bedeckt. Westlich und nördlich
des Araschger-Ranks sei die Terrasse wulstartig verstellt; die geologischen Sondierbohrungen KB1 und KB2
liessen auf eine alte Rutschzunge aus Bündnerschieferschutt schliessen, mit einer Mächtigkeit von rund 6-12 m.
(Geologischer Bericht S. 5 Ziff. 4.1 und S. 16 Ziff. 5.1.2). Deren gegenwärtige Rutschaktivität wird als unklar
bezeichnet; vermutlich sei mit kriechenden Bewegungen (S. 10 Ziff. 4.4.1) von durchschnittlich 5 mm/Jahr in
Richtung Nordost zu rechnen. Mit Inklinometern wurden Verschiebungsmessungen in KB1 und KB2 gemacht;
die Nullmessung erfolgte am 11. Mai 2007 und es wurden Folgemessungen in einem Jahr empfohlen (S. 10
Ziff. 4.4.1). Am betreffenden Abschnitt der Julierstrasse seien seit ca. 30 Jaren keine auffälligen Deformationen
bzw. Schäden am Strassenkörper beobachtet worden. Allerdings könne die Rutschmasse bei starker Durchsi-
ckerung mit Hangwasser (erhöhter Porendruck) destabilisiert werden (S. 16 Ziff. 5.1.2).
In den ”Baulichen Empfehlungen” des Geologischen Berichts (S. 21 Ziff. 7.2) heisst es (ohne Fettdruck im
Original) :

”Die geplanten Aufschüttungen und Anschlussbauwerke zur Brücke im steilen, vernässten Rutschgebiet unter-
halb der Sondierbohrungen KB1 und KB2 sind sehr risikobehaftet und können den Schieferrutsch reaktivieren
(vgl. Beilage 1 und die Profilschnitte QP 180 und QP 220 in Beilage 2). In den gleichen Rutsch käme das
Widerlager West zu liegen. Falls an der Linienführung nichts geändert werden kann, muss die Rutschmasse bis
auf die stabile Möräne bzw. den Fels abgetragen werden. Aus geotechnischer Sicht wäre eine Verlegung der
Achse näher an den Araschger-Rank hangseitig an KB1 und KB2 vorbei wünschenswert. Damit würden grosse
Aufschüttungen (Hangbelastungen) wegfallen.”

Im Technischen Bericht 2008 (Ziff. 4.1 S. 13 f.) wird anerkannt, dass sich das Projekt zwischen der Unter-
führung St. Hilarien und dem Widerlager Chur innerhalb einer aktiven, vernässten Rutschmasse befinde. Erste
erdstatische Untersuchungen hätten jedoch gezeigt, dass sich das Projekt bezüglich der Gesamtstabilität na-
hezu indifferent verhalte, sobald die Schüttung oberhalb der Geländekante liege. Aus diesem Grund sei die
Linienführung der Strasse in diesem Bereich so festgelegt worden, dass einerseits die Schüttung oberhalb der
markanten Geländekante beginne und andererseits durch den bergseitigen Abtrag eine gewisse Entlastung statt-
finde. Die Fundation der Widerlager und der Brückenpfeiler erfolge in jedem Fall auf Bündnerschiefer, sodass
das Risikopotenzial für Schäden an dem aufwendigen Brückenbauwerk minimiert werden könne. Die Detail-
projektierung der Brückenfundationen und eventueller Hangentwässerungen in der vernässten Rutschmasse
sowie weitere geotechnische Abklärungen und Berechnungen erfolgten im Rahmen des Ausführungsprojekts
(so auch Genehmigungsentscheid S. 56 Ziff. 19.2).
Aufgrund der grossen Bedeutung für das Strassenprojekt erscheint es problematisch, weitere geotechnische Ab-
klärungen und Berechnungen in das Detailprojektierungsverfahren zu verschieben. Gemäss der Karte 1:1000
(Anh. 1) des Geologischen Berichts setzt sich die Rutschzone über das geplante Projekt hinaus hangaufwärts
fort, auch jenseits der ”Geländekante” oberhalb von KB1 und KB2. Zwar wird davon ausgegangen, dass die
Aktivität der Rutschmasse talseits von KB1 und KB2 ”vermutlich stärker” sei als talaufwärts; gesicherte Er-
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kenntnisse liegen aber nicht vor. Dies zeigt auch der Hinweis im Technischen Bericht auf ”erste erdstatische
Untersuchungen”. Zwar ergibt der Vergleich der Pläne im Geologischen Bericht und im Auflagedossier, dass
gewisse Veränderungen, vor allem im Bereich der Unterführung St. Hilarien, vorgenommen worden sind. Un-
klar ist aber, ob damit den Empfehlungen des geologischen Berichts vollständig Rechnung getragen worden ist.

7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von der Regierung favorisierte Bogenbrücke an der engsten Tal-
stelle (Variante 1) eine besonders elegante und damit für das Ortsbild von Chur vorteilhafte Brückengestaltung
(Bogenbrücke) ohne Brückenpfeiler im Talgrund ermöglicht. Dagegen hat sie den Nachteil, über bewohntes
Gebiet zu führen (Schattenwurf, Gefahr herabfallender Gegenstände/Unfälle im Quartier Sand) und bedeutet
im Bereich der Anschlussbauwerke, insbesondere auf der linken Talseite im Bereich St. Hilarien/ Araschger-
Rank, einen erheblichen Eingriff in die Landschaft. Zudem kommen Teile des Anschlussbauwerks in eine
Rutschzunge unterhalb des Araschger-Ranks zu liegen und es besteht die Gefahr, dass die vorgesehenen Ter-
rainveränderungen den Schieferrutsch reaktivieren könnten.

7.1. Unter diesen Umständen erscheint der Vorwurf der Beschwerdeführer berechtigt, dass andere Linien-
führungen, weiter talaufwärts, über unbewohntem Gebiet, nicht genügend geprüft worden sind. Auch wenn
die Brücke dadurch länger, höher und - aufgrund der Pfeiler im Talgrund - massiver würde, kann jedenfalls
nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass sich eine wirtschaftlich vertretbare und mit dem Ortsbild-
schutz vereinbare Lösung finden lässt, die natur- und landschaftsschonender, mit den Interessen der Anwohner
des Quartiers Sand verträglicher und geologisch weniger riskant wäre.
Die Sache ist daher zur Ergänzung des Variantenvergleichs an die Regierung zurückzuweisen.

7.2. Auch wenn der Variantenvergleich zum Ergebnis führen sollte, dass an der jetzigen Linienführung fest-
zuhalten sei, erscheint eine Überprüfung des Anschlussbauwerks an die Julierstrasse geboten:

7.2.1. Einerseits muss bereits im Strassenplanverfahren (und nicht erst im Detailprojekt) der Nachweis erbracht
werden, dass und inwiefern geeignete Massnahmen zur Sicherung des Hangs unterhalb des Araschger-Ranks
gegen das Abrutschen bestehen. Sollten - wie im Geologischen Bericht empfohlen - grossflächige Abtragungen
der Rutschmasse erforderlich seien - müsste der UVB in diesem Punkt ergänzt werden.

7.2.2. Zum anderen hat die Regierung beschlossen, bei der Einmündung der Schanfigger- in die Julierstras-
se auf die Linksabbiegespur zu verzichten. Kann an dieser Stelle somit nur noch nach rechts (in Richtung Chur)
abgebogen werden, ist nicht ersichtlich, weshalb noch ein grossflächiger T-Anschluss (mit Warteraum für zwei
Fahrzeugkolonnen und Trenninsel) nötig ist. Dies eröffnet die Möglichkeit eines schlankeren und landschafts-
verträglicheren Anschlusses des Verkehrs von Arosa in Richtung Chur.
Dabei ist zu bedenken, dass sowohl die Julierstrasse als auch die Strasse nach Arosa Gebirgsstrassen mit schar-
fen Kurven und grossen Steigungen sind, auf denen z.T. nur mit geringer Geschwindigkeit gefahren werden
kann. Insofern wiegt das Interesse, ausgerechnet die Querverbindung dieser beiden Strassen verkehrstechnisch
perfekt und ohne Steigung (niveaufrei) zu gestalten, nicht allzu schwer und muss gegebenenfalls vor dem In-
teresse an der Schonung von Natur und Landschaft zurücktreten.

8.
Der angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid nach Ergänzung des Va-
riantenvergleichs an die Regierung des Kantons Graubünden zurückzuweisen. Soweit die Beschwerdeführer
darüber hinausgehend die (definitive) Abweisung der nachgesuchten Bewilligungen beantragen, ist die Be-
schwerde abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegen die Beschwerdeführer im Wesentlichen. Sie haben daher An-
spruch auf eine Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren (Art. 68 BGG) und es sind keine
Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 3 OG). Die Gerichts- und Parteikosten des vorinstanzlichen Verfahrens wer-
den vom Verwaltungsgericht neu zu verlegen sein.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
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1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Grau-
bünden, 5. Kammer, vom 9. April 2013 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Beurteilung im Sinne der Er-
wägungen an die Regierung sowie - zur Neuverlegung der Kosten und der Parteientschädigung des vorange-
gangenen Verfahrens - an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden zurückgewiesen. Im Übrigen wird
die Beschwerde abgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Der Kanton Graubünden hat die Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5’000.– zu
entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Regierung und dem Verwaltungsgericht des Kantons Grau-
bünden, 5. Kammer, sowie den Bundesämtern für Umwelt, Strassen und Kultur schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 4. Februar 2014

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber


